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Entscheidungsdatum

08.08.2024

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Spruch

W164 2279951-1/18E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Rotraut LEITNER als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geb. XXXX Staatsangehöriger von Syrien, vertreten durch Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungs-angelegenheiten (BBU) GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 29.08.2023, Zl. 1313800603-222067958, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21.06.2024 zu

Recht: Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Rotraut LEITNER als Einzelrichterin über die

Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40 Staatsangehöriger von Syrien, vertreten durch Bundesagentur für

Betreuungs- und Unterstützungs-angelegenheiten (BBU) GmbH, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 29.08.2023, Zl. 1313800603-222067958, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 21.06.2024 zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten

zuerkannt.Der Beschwerde wird stattgegeben und römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der Status

des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)
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Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Syriens, stellte am 02.07.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz in

Österreich.

Anlässlich seiner Erstbefragung durch Organe des öKentlichen Sicherheitsdienstes am 03.07.2022 gab der

Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen befragt an, er wolle die Schule besuchen und arbeiten gehen. In Syrien

gebe es weder Arbeitsplätze noch sonst etwas. Alles sei sehr teuer geworden.

Am 03.07.2023 wurde der Beschwerdeführer durch die nunmehr belangte Behörde, das Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl (BFA), einvernommen. Der Beschwerdeführer führte zu seinen Fluchtgründen befragt im

Wesentlichen aus, dass es für ihn in Syrien keine Arbeit gebe; er hätte dort Militärdienst leisten müssen und wäre erst

nach zehn Jahren wieder entlassen worden. Da er nicht eingerückt sei, werde er auch von den Behörden gesucht.

Mit dem angefochtenen Bescheid vom 29.08.2023 wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf

internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten ab (Spruchpunkt I.), erkannte

diesem den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu (Spruchpunkt II.) und erteilte ihm eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte (Spruchpunkt III.). Begründend führte die Behörde zu

Spruchpunkt I. im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien aufgrund seines Alters

für den syrischen Militärdienst in Frage komme. Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers ergebe sich, dass allein

die Wirtschaftslage in Syrien ausschlaggebend für die Ausreise gewesen sei. Dem Beschwerdeführer stehe auch die

Möglichkeit des Freikaufs oKen.Mit dem angefochtenen Bescheid vom 29.08.2023 wies die belangte Behörde den

Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten ab (Spruchpunkt römisch eins.), erkannte diesem den Status des subsidiär Schutzberechtigten zu

(Spruchpunkt römisch II.) und erteilte ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte

(Spruchpunkt römisch III.). Begründend führte die Behörde zu Spruchpunkt römisch eins. im Wesentlichen aus, dass

der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien aufgrund seines Alters für den syrischen Militärdienst in Frage

komme. Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers ergebe sich, dass allein die Wirtschaftslage in Syrien

ausschlaggebend für die Ausreise gewesen sei. Dem Beschwerdeführer stehe auch die Möglichkeit des Freikaufs offen.

Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides erhob der Beschwerdeführer am 28.09.2023 binnen oKener Rechtsmittelfrist

Beschwerde. Darin brachte er im Wesentlichen vor, ihm drohe im Falle der Rückkehr Verfolgung aufgrund unterstellter

oppositioneller Gesinnung aufgrund seiner Verweigerung des Wehrdienstes und der Asylantragstellung in Österreich.

Weiters drohe dem Beschwerdeführer auch Verfolgung seitens der FSA.Gegen Spruchpunkt römisch eins. dieses

Bescheides erhob der Beschwerdeführer am 28.09.2023 binnen offener Rechtsmittelfrist Beschwerde. Darin brachte er

im Wesentlichen vor, ihm drohe im Falle der Rückkehr Verfolgung aufgrund unterstellter oppositioneller Gesinnung

aufgrund seiner Verweigerung des Wehrdienstes und der Asylantragstellung in Österreich. Weiters drohe dem

Beschwerdeführer auch Verfolgung seitens der FSA.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 21.06.2024 eine öKentliche mündliche Verhandlung im Beisein eines

Dolmetschers für die Sprache Arabisch und dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers durch, in welcher der

Beschwerdeführer ausführlich zu seinen Fluchtgründen befragt wurde. Der Beschwerdeführer gab im Rahmen der

Verhandlung insbesondere an, dass sich bei seinem Heimatort zwei Checkpoints der Regierung befänden. Bei seiner

Ausreise im Alter von 17 Jahren habe er sein Wehrbuch noch nicht abgeholt gehabt, sich jedoch bereits einer

Blutabnahme zur Feststellung seiner Blutgruppe unterziehen müssen. Er befürchte, im Falle einer Einziehung zehn

Jahre lang den Wehrdienst ableisten zu müssen. Das Regime sei repressiv und rassistisch; der Beschwerdeführer lehne

das Regime ab und wolle nicht in den Wehrdienst einrücken. In Österreich arbeite er nicht und habe auch Schulden;

Unterstützung durch seine Angehörigen erhalte er nicht.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

Zur Person des Beschwerdeführers

Der volljährige Beschwerdeführer trägt den im Spruch angeführten Namen und wurde am im Spruch genannten

Geburtsdatum geboren.

Der Beschwerdeführer ist syrischer Staatsangehöriger, Angehöriger der Volksgruppe der Araber und muslimischen

Glaubens sunnitischer Prägung. Seine Muttersprache ist Arabisch.

Der Beschwerdeführer lebte bis zu seiner Ausreise im Alter von 17 Jahren in der Ortschaft XXXX im syrischen

Gouvernement Daraa, die aktuell – wie auch im Zeitpunkt der Ausreise – unter Kontrolle des Regimes steht. Zwei

Brüder des Beschwerdeführers leben in Deutschland; die übrigen Angehörigen des Beschwerdeführers leben

weiterhin in Syrien, und zwar überwiegend am Heimatort.Der Beschwerdeführer lebte bis zu seiner Ausreise im Alter

von 17 Jahren in der Ortschaft römisch 40 im syrischen Gouvernement Daraa, die aktuell – wie auch im Zeitpunkt der

Ausreise – unter Kontrolle des Regimes steht. Zwei Brüder des Beschwerdeführers leben in Deutschland; die übrigen

Angehörigen des Beschwerdeführers leben weiterhin in Syrien, und zwar überwiegend am Heimatort.

Der Beschwerdeführer reiste im Juli 2022 unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich ein und stellte am

02.07.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafrechtlich unbescholten.

Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers



Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes von 18

bzw. 21 Monaten gesetzlich verpOichtend. In der Praxis werden WehrpOichtige auf unbestimmte Zeit eingezogen wobei

zuletzt von einer „Verkürzung“ des Wehrdienstes auf 7,5 Jahre berichtet wurde. Ausnahmen von der WehrpOicht

bestehen für Studenten, Staatsangestellte, aus medizinischen Gründen und für Männer, die die einzigen Söhne einer

Familie sind. Die Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen ist jedoch zunehmend schwieriger geworden und wird

nicht konsistent gehandhabt. Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr

Wehrbuch abzuholen und sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren werden

WehrpOichtige zur Ableistung des Wehrdienstes einberufen. Die Namen der einberufenen Männer werden in einer

zentralen Datenbank erfasst, zu dem insbesondere auch die Beamten an Grenzübergängen Zugang haben (LIB, Wehr-

und Reservedienst und Rekrutierungen).

In Syrien besteht keine Möglichkeit der legalen Wehrdienstverweigerung bzw. der Ableistung eines (zivilen)

Ersatzdienstes. Es gibt in Syrien keine reguläre oder gefahrlose Möglichkeit, sich dem Militärdienst durch Wegzug in

andere Landesteile zu entziehen. Beim Versuch, sich dem Militärdienst durch Flucht in andere Landesteile, die nicht

unter Kontrolle des Regimes stehen, zu entziehen, müssten WehrpOichtige zahlreiche militärische und paramilitärische

Kontrollstellen passieren, mit dem Risiko einer zwangsweisen Einziehung, entweder durch die syrischen Streitkräfte,

Geheimdienste oder regimetreue Milizen. Männern im wehrpOichtigen Alter ist die Ausreise verboten. Der Reisepass

wird ihnen vorenthalten und Ausnahmen werden nur mit Genehmigung des Rekrutierungsbüros, welches bescheinigt,

dass der Wehrdienst geleistet wurde, gewährt (LIB, Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen).

Rekrutierungen Rnden auch in Ämtern statt, beispielsweise wenn junge Männer Dokumente erneuern wollen, sowie an

Universitäten, in Spitälern und an Grenzübergängen, wo die Beamten Zugang zur zentralen Datenbank mit den Namen

der für den Wehrdienst gesuchten Männer haben. Auch geOüchtete Syrer, die nach Syrien zurückkehren, müssen mit

Zwangsrekrutierung rechnen. Laut Berichten und Studien verschiedener Menschenrechtsorganisationen ist für

zahlreiche GeOüchtete die Gefahr der Zwangsrekrutierung neben anderen Faktoren eines der wesentlichen

Rückkehrhindernisse. Auch in den wiedereroberten Gebieten müssen Männer im wehrpOichtigen Alter den

Militärdienst ableisten. Der Personalbedarf des syrischen Militärs bleibt aufgrund von Entlassungen langgedienter

WehrpOichtiger und zahlreicher Verluste durch Kampfhandlungen unverändert hoch (LIB, Wehr- und Reservedienst

und Rekrutierungen).

Nach Experteneinschätzung trägt jeder, der in der syrischen Armee oder LuftwaKe dient, per DeRnition zu

Kriegsverbrechen bei, denn das Regime hat in keiner Weise gezeigt, dass es das Kriegsrecht oder das humanitäre Recht

achtet. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass eine Person in eine Einheit eingezogen wird, auch wenn sie das nicht will,

und somit in einen Krieg, in dem die Unterscheidung zwischen Zivilpersonen und Kämpfern nicht wirklich ernst

genommen wird. Soldaten können in Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen verwickelt sein, weil das

Militär in Syrien auf persönlichen Vertrauensbeziehungen, manchmal auch auf familiären Netzwerken innerhalb des

Militärs beruht. Diejenigen, die Verbrechen begehen, handeln innerhalb eines vertrauten Netzwerks von Soldaten,

OTzieren, Personen mit Verträgen mit der Armee und Zivilpersonen, die mit ihnen als nationale Verteidigungskräfte

oder lokale Gruppen zusammenarbeiten (LIB, Sicherheitsbehörden und regierungstreue Milizen).

Der Beschwerdeführer beRndet sich im wehrfähigen Alter und hat den verpOichtenden Wehrdienst noch nicht

abgeleistet. Er hat sich im Alter von siebzehn Jahren das Wehrbuch nicht geholt, sondern ist aus Syrien ausgereist. Der

Beschwerdeführer verfügt über eine paziRstische Grundhaltung: Er lehnt Gewalt sowie den Dienst an der WaKe ab und

möchte keine Personen töten. Auch möchte er das Regime nicht durch die Zahlung einer Befreiungsgebühr

unterstützen.

Hinsichtlich der Haltung des Regimes gegenüber Wehrdienstverweigerern gehen die Meinungen zum Teil auseinander:

Von manchen wird davon ausgegangen, dass Wehrdienstverweigerung vom Regime als Nähe zur Opposition gesehen

wird. Bereits vor 2011 war es ein Verbrechen, den Wehrdienst zu verweigern. Nachdem sich im Zuge des KonOikts der

Bedarf an Soldaten erhöht hat, wird Wehrdienstverweigerung im besten Fall als Feigheit betrachtet und im

schlimmsten im Rahmen des Militärverratsgesetzes behandelt. Wehrdienstverweigerung wird also nicht unbedingt als

oppositionsnahe gesehen. Das syrische Regime ist sich der Tatsache bewusst, dass viele junge Männer nach dem

Studium das Land verlassen haben, einfach um nicht zu sterben. Daher wurde die Möglichkeit geschaKen, sich frei zu

kaufen, damit die Regierung zumindest Geld in dieser Situation einnehmen kann: Syrische Männer im wehrpOichtigen

Alter können sich nach syrischem Recht durch Zahlung eines sogenannten Wehrersatzgeldes von der WehrpOicht

freikaufen. Diese Regelung Rndet jedoch nur auf Syrer Anwendung, die außerhalb Syriens leben. Der zu zahlende

Betrag hängt dabei davon ab, wie lange die Männer im Ausland waren und variiert zwischen 7.000 und 10.000 Dollar.

Auch WehrdienstpOichtige, die das Land illegal verlassen haben, können sich durch eine solche Zahlung von der

WehrpOicht freikaufen. Möglich ist dies in einer syrischen Botschaft oder einem Konsulat unter Vorlage eines

Nachweises, dass man im Ausland lebt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Botschaft die Namen derer veröKentlicht,

die sich auf diese Art von der WehrpOicht befreit haben. Andererseits kann die Person sich auch durch einen

Verwandten in Syrien an ein lokales Rekrutierungsbüro wenden, um sich von der Liste der Wehrdienstverweigerer

streichen zu lassen. Die Zahlung des Wehrersatzgeldes ist an die Vorlage von Dokumenten geknüpft, die eine Vielzahl

der ins Ausland GeOüchteten aufgrund der Umstände ihrer Flucht nicht beibringen können oder die nicht ohne ein

Führungszeugnis der Sicherheitsdienste des syrischen Regimes nachträglich erworben werden können, wie etwa einen

Nachweis über Aus- und Einreisen (Ausreisestempel) oder die Vorlage eines Personalausweises. Die Person bekommt

einen Beleg für den Freikauf, den sie bei der Einreise am Flughafen vorweisen kann. Um auch möglichst problemlos

Checkpoints passieren zu können, muss die Person zusätzlich zum Beleg einen Eintrag in sein Militärbuch machen

lassen. Nach der Berichtslage können Syrer nach dem Freikauf problemlos einreisen und werden nicht eingezogen.

Fallweise kommt es – etwa bei Personen aus ehemaligen Oppositionsgebieten – dennoch zu Repressalien (LIB, Wehr-

und Reservedienst und Rekrutierungen).

Der Einsatz von Folter, des Verschwindenlassens und schlechter Bedingungen in den Gefängnissen war bereits vor

Ausbruch des KonOikts Routinepraxis verschiedener Geheimdienst- und Sicherheitsapparate in Syrien. Folter bleibt

eine der meisten schweren Menschenrechtsverletzungen durch die syrische Regierung und ist breit dokumentiert. In

den Gefängnissen herrschen zudem lebensbedrohliche Zustände, insbesondere dort, wo politische Gefangene



untergebracht sind (LIB, Haftbedingungen). Medien und Menschenrechtsgruppen gehen von der systematischen

Anwendung von Folter insbesondere in mehreren Einrichtungen im Umfeld bevölkerungsreicher Städte aus.

Besonders hoch ist das Folterrisiko für Personen, die unter dem Verdacht stehen, sich oppositionell zu engagieren

oder als regimekritisch wahrgenommen werden. Die willkürlichen Festnahmen, Misshandlungen, Folter und

Verschwindenlassen durch syrische Sicherheitskräfte und regierungsfreundliche Milizen betreKen insbesondere auch

Rückkehrende und Personen aus wiedereroberten Gebieten, die „Versöhnungsabkommen“ unterzeichnet haben (LIB,

Folter und unmenschliche Behandlung).

Die Lage in Südsyrien stellt sich als instabil dar. Das Gouvernement Daraa (Dara’a), wo 2011 die ersten Proteste gegen

die Assad-Regierung begannen, spielte als Hochburg der Opposition eine wichtige Rolle in dem KonOikt. Im Juni 2018

startete die Regierung ihre OKensive zur Rückeroberung des Gouvernements. Zwar wurden in der Folge auch

sogenannte Versöhnungsabkommen geschlossen, die oppositionellen Kämpfenden eine nominelle Begnadigung

ermöglichte, doch wurden solche Abkommen vom Regime in der Praxis nicht eingehalten. Die Bevölkerung im

Gouvernement Daraa lehnte das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom Mai 2021 ab und kam es zu Protesten gegen

die Regierung, welche wiederum mit Repressalien gegen die Bevölkerung reagierte. Dem folgten schwere

Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und oppositionellen Kräften. Die Spannungen zwischen der

ehemaligen Opposition und den Streitkräften der Regierung halten an, was zu einer Vielzahl von Morden durch nicht

identifizierte Akteure geführt hat (LIB, Sicherheitslage/Südsyrien).

Im Falle der Rückkehr müsste der Beschwerdeführer mit einer Überprüfung durch die Behörden und der

anschließenden Einberufung zur Syrischen Armee rechnen. Aufgrund seiner Weigerung den Wehrdienst abzuleisten

droht dem Beschwerdeführer in Syrien die Verhaftung und damit verbunden auch Folter. Der Beschwerdeführer

verfügt in absehbarer Zeit nicht über die notwendigen Mittel, um sich allenfalls vom Wehrdienst freizukaufen.

Auszüge aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Syrien:

Sicherheitslage

Die Gesamtzahl der Kriegstoten wird auf fast eine halbe Million geschätzt (USIP 14.3.2023). Die Zahl der zivilen

Kriegstoten zwischen 1.3.2011 und 31.3.2021 beläuft sich laut UNO auf 306.887 Personen - dazu kommen noch viele

zivile Tote durch den Verlust des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, Lebensmittel, sauberem Wasser und anderem

Grundbedarf (UNHCHR 28.6.2022).

Überlappende bewaffnete Konflikte und komplexe Machtverhältnisse

Der KonOikt in Syrien seit 2011 besteht aus einem Konvolut überlappender Krisen (ICG o.D.). Die Suche nach einer

politischen Beilegung verlief im Sand (USIP 14.3.2023). Im Wesentlichen gibt es drei Militärkampagnen: Bestrebungen

durch eine Koalition den Islamischen Staat zu besiegen, Kampfhandlungen zwischen der Syrischen Regierung und

Kräften der Opposition und türkische Militäroperationen gegen syrische Kurden (CFR 24.1.2024). Dazu kommt das

bestehende InformationsdeRzit. Obwohl der Syrien-KonOikt mit einer seit Jahren anhaltenden, extensiven

Medienberichterstattung einen der am besten dokumentierten KonOikte aller Zeiten darstellt, bleiben dennoch eine

Reihe grundlegender Fragen oKen. Angesichts der Vielschichtigkeit des KonOikts ist es auch Personen, die in Syrien

selbst vor Ort sind, oft nicht möglich, sich ein Gesamtbild über alle Aspekte zu verschaKen. Das Phänomen des

Propagandakrieges besteht auf allen Seiten und wird von allen kriegsführenden Parteien und ihren Unterstützern

gezielt und bewusst eingesetzt, sodass sich das Internet, soziale und sonstige Medien angesichts der Verzerrungen der

Darstellungen nur bedingt zur InformationsbeschaKung eignen. Darüber hinaus sind oTziell verfügbare Quellen

(Berichte, Analysen etc.) aufgrund der Entwicklungen vor Ort oft schnell überholt (ÖB Damaskus 1.10.2021). In vielen

Fällen wird die tatsächliche Kontrolle auf lokaler Ebene von unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt. Selbst in

formal ausschließlich vom Regime kontrollierten Gebieten wie dem Südwesten des Landes (Gouvernements Dara’a,

Suweida) sind die Machtverhältnisse mitunter komplex und können sich insofern von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu

Stadtviertel unterscheiden. Auch Überschneidungen sind möglich (v.a. Nordwesten und Nordosten). Die tatsächliche

Kontrolle liegt lokal häuRg ganz oder in Teilen bei bewaKneten Akteuren bzw. traditionellen Herrschaftsstrukturen (AA

29.3.2023).

Die militärische Landkarte Syriens hat sich nicht substantiell verändert. Das Regime kontrolliert weiterhin rund 60

Prozent des syrischen Staatsgebiets, mit Ausnahme von Teilen des Nordwestens, des Nordens und des Nordostens (AA

2.2.2024). United Nations Geospatial veröKentlichte eine Karte mit Stand Juni 2023, in welcher die wichtigsten

militärischen Akteure und ihre Einflussgebiete verzeichnet sind (UNGeo 1.7.2023):

UNGeo 1.7.2023 (Stand: 6.2023)

Die folgende Karte zeigt Kontroll- und EinOussgebiete unterschiedlicher Akteure in Syrien, wobei auch Konvoi- und

Patrouille-Routen eingezeichnet sind, die von syrischen, russischen und amerikanischen Kräften befahren werden. Im

Nordosten kommt es dabei zu gemeinsam genutzten Straßen [Anm.: zu den Gebieten mit IS-Präsenz siehe

Unterkapitel zu den Regionen]:

CC 13.12.2023 (Stand: 30.9.2023)

Die militärischen Akteure und Syriens militärische Kapazitäten

Die Kämpfe und Gewalt nahmen 2021 sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten und Süden des Landes zu

(UNHRC 14.9.2021). Der Sondergesandte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (VN) für Syrien Geir O. Pedersen

wies am 29.11.2022 vor dem Sicherheitsrat insbesondere auf eine langsame Zunahme der Kämpfe zwischen den

Demokratischen Kräften Syriens auf der einen Seite und der Türkei und bewaKneten Oppositionsgruppen auf der

anderen Seite im Norden Syriens hin. Er betonte weiter, dass mehr Gewalt noch mehr Leid für die syrische

Zivilbevölkerung bedeutet und die Stabilität in der Region gefährden würde - wobei gelistete terroristische Gruppen

die neue Instabilität ausnutzen würden (UNSC 29.11.2022). Im Hinblick auf das Niveau der militärischen Gewalt ist eine

Verstetigung festzustellen. Auch das Erdbeben am 6.2.2023 hat zu keiner nachhaltigen Verringerung der



Kampfhandlungen geführt. In praktisch allen Landesteilen kam es im Berichtszeitraum zu militärischen

Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art und Ausprägung. Dabei bestanden auch teils erhebliche Unterschiede

zwischen Regionen mit einer hohen Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen und vergleichsweise ruhigeren

Landesteilen (AA 29.3.2023). Für keinen Landesteil Syriens kann insofern von einer nachhaltigen Beruhigung der

militärischen Lage ausgegangen werden (AA 2.2.2024).

[…]

Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den Regimetruppen, den SDF, HTS sowie

türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische Militäroperationen gegen die

Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche Gefechte an der syrisch-türkischen

Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaKe eine OKensive in Nordsyrien unter

dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen der SDF und der syrischen

Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule, Getreidesilos, Kraftwerke,

Tankstellen, Ölfelder und eine häuRg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße traf (HRW 7.12.2022). Die

Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von OKensiven im benachbarten Syrien durch (France 24 20.11.2022; vgl. CFR

24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen (HRW 7.12.2022). Die türkischen

Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste Bedrohung für ZivilistInnen' in

den betroKenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen ermöglichten Vorstöße der HTS (FH

9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS in Gebiete, die unter Kontrolle der

von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG 10.2022). Die Türkei bombardierte

auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen BombenangriK in Ankara durch die PKK (Reuters

7.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den

Regimetruppen, den SDF, HTS sowie türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische

Militäroperationen gegen die Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche

Gefechte an der syrisch-türkischen Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaKe

eine OKensive in Nordsyrien unter dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen

der SDF und der syrischen Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule,

Getreidesilos, Kraftwerke, Tankstellen, Ölfelder und eine häuRg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße

traf (HRW 7.12.2022). Die Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von OKensiven im benachbarten Syrien durch

(France 24 20.11.2022; vergleiche CFR 24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen

(HRW 7.12.2022). Die türkischen Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste

Bedrohung für ZivilistInnen' in den betroKenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen

ermöglichten Vorstöße der HTS (FH 9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS

in Gebiete, die unter Kontrolle der von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG

10.2022). Die Türkei bombardierte auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen

Bombenangriff in Ankara durch die PKK (Reuters 7.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Im Gouvernement Dara'a kam es 2022 weiterhin zu Gewalt zwischen Regimekräften und lokalen Aufständischen trotz

eines nominellen Siegs der Regierung im Jahr 2018 und eines von Russland vermittelten 'Versöhnungsabkommens'.

Eine allgemeine Verschlechterung von Recht und Ordnung trägt in der Provinz auch zu gewalttätiger Kriminalität bei

(FH 9.3.2023). In Suweida kam es 2020 und 2022 ebenfalls zu Aufständen, immer wieder auch zu Sicherheitsvorfällen

mit Milizen, kriminellen Banden und Drogenhändlern. Dies führte immer wieder zu Militäroperationen und schließlich

im August 2023 zu größeren Protesten (CC 13.12.2023). Die Proteste weiteten sich nach Daraa aus. Die Demonstranten

in beiden Provinzen forderten bessere Lebensbedingungen und den Sturz Assads (Enab 20.8.2023).

Das syrische Regime, und damit die militärische Führung, unterscheiden nicht zwischen Zivilbevölkerung und „rein

militärischen Zielen“ (BMLV 12.10.2022). Human Rights Watch kategorisiert einige AngriKe des syrisch-russischen

Bündnisses als Kriegsverbrechen, die auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen könnten. In Idlib mit

seinen über drei Millionen Zivilbevölkerung kommt es trotz eines wackeligen WaKenstillstandes demnach weiterhin zu

verbotenen AngriKen durch das Bündnis. Auch die von den USA angeführte Koalition gegen den Islamischen Staat (IS)

verletzte internationales Recht durch unterschiedslose Luftschläge in Nordostsyrien, welche zivile Todesopfer und

Zerstörung verursachten (HRW 13.1.2022).

Seit Beginn 2023 wurden mit Stand 1.5.2023 auch 258 ZivilistInnen durch andere Akteure (als dem Regime) getötet,

somit 75 Prozent aller zivilen Toten in diesem Jahr. Viele von ihnen wurden beim TrüKelsuchen getötet, und dazu

kommen auch Todesfälle durch Landminen. Außerdem bietet die Unsicherheit in vielen Gebieten ein passendes

Umfeld für Schießereien durch nicht-identifzierte Akteure (SNHR 1.5.2023).

[…]
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?        WSJ - The Wall Street Journal (3.8.2023): Islamic State ConRrms Top Leader Is Dead,

https://www.wsj.com/articles/islamic-state-confirms-top-leader-is-dead-dfc114a3, Zugriff 12.2.2024?        WSJ - The Wall

Street Journal (3.8.2023): Islamic State ConRrms Top Leader römisch eins s Dead, https://www.wsj.com/articles/islamic-

state-confirms-top-leader-is-dead-dfc114a3, Zugriff 12.2.2024

?        Zenith (11.2.2022): Der IS rekrutiert eine neue Generation von Kämpfern,

https://magazin.zenith.me/de/politik/interview-mit-syrien-experte-fabrice-balanche-%C3%BCber-den-die-kurden-und-

syrien, Zugriff 6.7.2023

"Versöhnungsabkommen" (auch "Beilegungsabkommen")

Die syrischen Behörden nutzen sogenannte "reconciliation agreements" [in anderen Quellen auch als "settlement

agreements" - Beilegungsabkommen - bezeichnet] seit Beginn des KonOiktes (NMFA 5.2022). Die Evakuierung der von



Rebellen gehaltenen Gemeinde Daraya im August 2016 markierte dabei einen Wendepunkt in der Nutzung von

Versöhnungsabkommen durch die syrische Regierung als Strategie zur Rückeroberung der von Rebellen gehaltenen

Gebiete. Bis zur Vereinbarung in Daraya waren in verschiedenen Gemeinden in ganz Syrien örtlich begrenzte

WaKenstillstände eingesetzt worden. Sowohl die lokalen WaKenstillstände als auch die Versöhnungsvereinbarungen

sind eine militärische Strategie, mit der Rebellengebiete entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zum

Einlenken gezwungen werden sollen, um Menschen und Gebiete in den Staat wiedereinzugliedern (MEE 28.3.2018).

Das Verfahren ist grundsätzlich für Personen gedacht, die im Sicherheitsapparat aktenkundig sind oder die von den

Behörden im Zusammenhang mit einer oKenen Angelegenheit gesucht werden. Sowohl Kombattanten als auch

Zivilisten können Versöhnungsvereinbarungen unterzeichnen. Es gibt lokale und individuelle Versöhnungsabkommen

(NMFA 5.2022).

Lokale Versöhnungsabkommen in ehemaligen Oppositionsgebieten

Die "Versöhnungsprozesse" scheinen ad hoc durchgeführt zu werden, was bedeutet, dass sie variieren und keine

eindeutige Beschreibung des Prozesses gegeben werden kann. Für die praktische Umsetzung der Vereinbarungen ist

ein "Versöhnungsausschuss" zuständig. Dieses Gremium ist kein Gericht. Es gibt kein materiell-rechtliches Verfahren

und das Justizministerium ist nicht beteiligt. Das Ergebnis ist kein Urteil, sondern eine Sicherheitserklärung. Der Inhalt

des Abkommens kann nicht angefochten werden. Die betreKende Person gibt ihre leichten WaKen ab und erklärt

schriftlich, dass sie von Widerstandstätigkeiten absehen wird. Im Gegenzug verspricht die syrische Regierung, die

Vorwürfe aus dem Strafregister zu streichen und den Namen der Person von den Fahndungslisten zu entfernen.

Männer, die noch ihren Militärdienst ableisten müssen, haben sechs Monate Zeit, sich beim Rekrutierungsbüro zu

melden. Es gibt Quellen, die berichten, dass diejenigen, die freigelassen werden, ein Dokument erhalten (NMFA

5.2022).

Der Abschluss der "Versöhnungsabkommen" folgt in der Regel einem Muster, das mit realer Versöhnung wenig

gemeinsam hat. Die Vereinbarungen mit Rebellentruppen werden meist am Ende einer Belagerung durch

Regierungstruppen abgeschlossen (ÖB Damaskus 12.2022). Laut der Syrian Association for Citizen's Dignity (SACD),

eine 2018 gegründete zivilgesellschaftliche Basisbewegung aus Syrien, gehörten zu den Taktiken bisher auch

Belagerungen, bei denen das Regime die Menschen in diesen Gebieten nicht nur der Grundversorgung mit

Lebensmitteln und Medikamenten beraubte, sondern sie auch mit LuftangriKen und Granaten beschoss, die

Infrastruktur zerstörte und Zivilisten tötete, um das Gebiet schließlich zur Kapitulation und zur Unterzeichnung eines

Versöhnungsabkommens zu zwingen (SACD 8.11.2021). Im Allgemeinen bieten die Versöhnungsverfahren zwei

Möglichkeiten: eine Versöhnungsvereinbarung zu unterzeichnen und weiterhin im Regierungsgebiet zu leben oder in

das Oppositionsgebiet im Nordwesten Syriens zu ziehen (NMFA 5.2022). Die Vereinbarungen beinhalten oft die

Evakuierung der Gebiete von Rebellenkämpfern und deren Familien, die dann in andere Regionen des Landes (zumeist

im Norden) verbracht werden (ÖB Damaskus 12.2022). Sie werden also auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen

umzusiedeln (ÖB Damaskus 12.2022; vgl. OFPRA 13.12.2022) und sind de facto Kapitulationsvereinbarungen (NMFA

5.2022; vgl. SACD 8.11.2021, TIMEP 15.10.2021). Weiters dienen die Versöhnungsabkommen der Syrischen Regierung

zur Rekrutierung von WehrpOichtigen, die dann entweder in der regulären Armee oder regierungsnahen Milizen

dienen müssen (EUAA 10.2023).Der Abschluss der "Versöhnungsabkommen" folgt in der Regel einem Muster, das mit

realer Versöhnung wenig gemeinsam hat. Die Vereinbarungen mit Rebellentruppen werden meist am Ende einer

Belagerung durch Regierungstruppen abgeschlossen (ÖB Damaskus 12.2022). Laut der Syrian Association for Citizen's

Dignity (SACD), eine 2018 gegründete zivilgesellschaftliche Basisbewegung aus Syrien, gehörten zu den Taktiken bisher

auch Belagerungen, bei denen das Regime die Menschen in diesen Gebieten nicht nur der Grundversorgung mit

Lebensmitteln und Medikamenten beraubte, sondern sie auch mit LuftangriKen und Granaten beschoss, die

Infrastruktur zerstörte und Zivilisten tötete, um das Gebiet schließlich zur Kapitulation und zur Unterzeichnung eines

Versöhnungsabkommens zu zwingen (SACD 8.11.2021). Im Allgemeinen bieten die Versöhnungsverfahren zwei

Möglichkeiten: eine Versöhnungsvereinbarung zu unterzeichnen und weiterhin im Regierungsgebiet zu leben oder in

das Oppositionsgebiet im Nordwesten Syriens zu ziehen (NMFA 5.2022). Die Vereinbarungen beinhalten oft die

Evakuierung der Gebiete von Rebellenkämpfern und deren Familien, die dann in andere Regionen des Landes (zumeist

im Norden) verbracht werden (ÖB Damaskus 12.2022). Sie werden also auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen

umzusiedeln (ÖB Damaskus 12.2022; vergleiche OFPRA 13.12.2022) und sind de facto Kapitulationsvereinbarungen

(NMFA 5.2022; vergleiche SACD 8.11.2021, TIMEP 15.10.2021). Weiters dienen die Versöhnungsabkommen der

Syrischen Regierung zur Rekrutierung von WehrpOichtigen, die dann entweder in der regulären Armee oder

regierungsnahen Milizen dienen müssen (EUAA 10.2023).

Die von der Regierung angebotenen Versöhnungsabkommen sind an verschiedene Bedingungen geknüpft (STDOK

8.2017). Die WehrpOicht war bisher meist ein zentraler Bestandteil der Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018).

Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der

örtlichen Polizei eingesetzt werden (STDOK 8.2017), oder den Männern im wehrpOichtigen Alter wird eine

sechsmonatige Schonfrist zugesichert (AA 2.2.2024; vgl. EB 14.6.2023; vgl. SD 9.6.2023). Einem von EUAA interviewten

Experten zufolge können Deserteure oder Wehrdienstverweigerer durch ein Versöhnungsabkommen mit der

Regierung Strafen entgehen. Teilweise treten sie im Rahmen dieser Abkommen Milizen bei oder formen neue, welche

mit der syrischen Armee oder dem Geheimdienst zusammenarbeiten (EUAA 10.2023). Im Rahmen von

Versöhnungsabkommen gemachte Garantien der Regierung werden jedoch nicht eingehalten. Die syrischen Behörden

haben Einzelpersonen verhaftet, nachdem ihnen die Freilassung zugesichert wurde, und Vereinbarungen über die

Freistellung von der WehrpOicht, über den Dienstort neuer WehrpOichtiger (BS 23.2.2022) oder zur Schonfrist vor dem

Einzug zum Militärdienst wurden gebrochen (AA 2.2.2024). Es wird von willkürlichen Verhaftungen von Personen

berichtet, die sich zuvor mit der syrischen Regierung "versöhnt" hatten (UNHRC 7.2.2023; vgl. HRW 12.1.2023; vgl.

UNHRC 24.8.2023) und es kommt trotz Abkommen zu Verhaftungen und dem Verschwinden von früheren Kämpfern in

deren Häusern oder an Checkpoints. Es gibt Berichte über die gezielte Tötung von ehemaligen Kämpfern, die sich

nunmehr den syrischen Streitkräften angeschlossen haben (ÖB Damaskus 12.2022). Auch werden manche Personen,

die einen Versöhnungsprozess durchlaufen haben, von ihren Nachbarn früherer Vergehen beschuldigt und

bekommen dadurch Probleme mit dem Geheimdienst (EUAA 10.2023). Der Abschluss von "Versöhnungsabkommen" in

bestimmten Gebieten schützt die dortige Bevölkerung nicht vor dem willkürlichen, rücksichtslosen Verhalten der dort



präsenten regierungsfreundlichen Milizen (OFPRA 13.12.2022). Diese Menschenrechtsverletzungen decouragieren

auch die Rückkehr von geOüchteten Personen. Durch mehrere Gesetzeserlässe wurde die Regierung 2019 zur

KonRskation des Eigentums von "Terroristen" ermächtigt. Als Terroristen werden vor allem auch viele Oppositionelle

gelistet (ÖB Damaskus 12.2022). Die von der Regierung angebotenen Versöhnungsabkommen sind an verschiedene

Bedingungen geknüpft (STDOK 8.2017). Die WehrpOicht war bisher meist ein zentraler Bestandteil der

Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018). Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt

werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden (STDOK 8.2017), oder den Männern im

wehrpOichtigen Alter wird eine sechsmonatige Schonfrist zugesichert (AA 2.2.2024; vergleiche EB 14.6.2023; vergleiche

SD 9.6.2023). Einem von EUAA interviewten Experten zufolge können Deserteure oder Wehrdienstverweigerer durch

ein Versöhnungsabkommen mit der Regierung Strafen entgehen. Teilweise treten sie im Rahmen dieser Abkommen

Milizen bei oder formen neue, welche mit der syrischen Armee oder dem Geheimdienst zusammenarbeiten (EUAA

10.2023). Im Rahmen von Versöhnungsabkommen gemachte Garantien der Regierung werden jedoch nicht

eingehalten. Die syrischen Behörden haben Einzelpersonen verhaftet, nachdem ihnen die Freilassung zugesichert

wurde, und Vereinbarungen über die Freistellung von der WehrpOicht, über den Dienstort neuer WehrpOichtiger (BS

23.2.2022) oder zur Schonfrist vor dem Einzug zum Militärdienst wurden
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